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Grundgesetz

Konrad Adenauer sprach diese bedeutenden 
Worte in der Pädagogischen Akademie 

in Bonn: Dort hatte der Parlamentarische 
Rat seit dem 1. September 1948 über die 

vorläufige Verfassung verhandelt. 

DIE MÜTTER UND VÄTER 
DES GRUNDGESETZES: 

65 stimmberechtigte Abge- 
ordnete aus den Westzonen 

sowie fünf nicht stimmberech- 
tigte aus West-Berlin bildeten den 
Parlamentarischen Rat. Während 

der Beratungen legten sechs 
Abgeordnete ihr Mandat nieder, 

einer verstarb. Daher gab es 
sieben Nachrücker – und somit 

insgesamt 77 Mitglieder.  

„Heute, am 23. Mai 1949, 
beginnt ein neuer 

Abschnitt in der wechsel-
vollen Geschichte unseres 

Volkes. Heute wird 
nach der Unterzeichnung 

und Verkündung 
des Grundgesetzes 
die Bundesrepublik 
Deutschland in die 

Geschichte eintreten.“ 
KONRAD ADENAUER
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Grundrechte im 
Magazinformat

Bekannte Themen, neuer Dreh: 

Was haben das Grundgesetz-

Magazin und Lokaljournalismus 

gemeinsam? 

Ich habe ja, wie viele Journalisten 

und Journalistinnen, im Lokaljourna-

lismus das Handwerk gelernt. Wäh-

rend der Abizeit, im Sportressort der 

Westfalenpost in Olpe. „Genauigkeit 

vor Geschwindigkeit“ hieß es damals. 

Das war auch meine Maxime bei der 

Arbeit an dem Text der Verfassung. 

Wir haben nicht einfach begonnen, 

einzelne Sätze groß zu ziehen und 

Farbfotos einzustreuen – sondern wir 

haben zunächst versucht, die Mate-

rie zu durchdringen. Einen Überblick 

über das Gesamte zu erhalten.

Und wie haben Sie das geschafft?

Dafür habe ich das komplette Grund-

gesetz zunächst zweimal gelesen. 

Danach habe ich Menschen getroffen 

und gesprochen, die sich mit der Ver-

fassung besser auskennen. Juristen, 

einen ehemaligen Regierungsspre-

cher, Freunde. Das alles waren wert-

volle Hintergrundinfos, die mir dann 

die Sicherheit gegeben haben, die-

ses große Werk so zu gestalten und 

neu zu designen, dass einem der Text 

leichter zugänglich und damit besser 

verständlich wird. Genau so habe ich 

im Lokalen auch oft gearbeitet. 

Welche Idee steckt hinter  

dem Magazin?

Der erste Antrieb war: Ich wollte 

es selbst lesen. In der Schule hat 

man das Thema Grundgesetz im-

mer wieder mal gestreift. Aber sich 

den wichtigsten Text unserer Gesell-

schaft, die Spielregeln des Zusam-

menlebens, einmal genauer anzu-

schauen – darauf bin ich viele Jahre 

lang nicht gekommen. Ich habe mir 

dann ein Kostenlos-Exemplar bei der 

Bundeszentrale für politische Bildung 

besorgt. Was ich las, war schönstes 

Deutsch. Klarste Sätze. Großartige 

Werte-Beschreibungen. So entstand 

die Idee, diesem schönen Text auch 

einen schönen Auftritt zu geben. 

Wenn man so will: die Würde der Ver-

packung. 

Und wann war das? 

Die erste Idee kam Ende 2017 auf, 

nachdem der Wissenschaftsjour-

nalist Ranga Yogeshwar in der Talk-

show „Markus Lanz“ vom Grund-

gesetz schwärmte und sagte, jeder 

solle es einmal lesen. Gemeinsam 

mit dem Designer Andreas Volleritsch 

habe ich dann – eher nebenbei – rund 

ein Jahr daran getüftelt und probiert. 

Der Infografiker Jan Schwochow hat 

uns die Inhalte für den zwei-

ten Heftteil erarbeitet. Rund 

Der Journalist Oliver Wurm hat aus dem Grundgesetz ein Magazin gemacht, 

das am Kiosk erhältlich ist. Welches Konzept steckt dahinter?

INTERVIEW OLIVER WURM

LINK

HIER GEHT ES ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG
www.dasgrundgesetz.de

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis07+

Grundgesetz

Oliver Wurm ist Journalist 

und Medienunternehmer.

https://dasgrundgesetz.de/
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um die Ausschreitungen in Chemnitz 

und dem darauffolgenden Konzert für 

friedliches Zusammenleben Anfang 

September 2018 reifte dann die Idee, 

nicht bis zum 70. Geburtstag der Ver-

fassung im Mai 2019 zu warten, son-

dern schnellstmöglich an den Kiosk 

zu gehen. Im November 2018 war es 

dann draußen.

Ist es nicht riskant, etwas, das 

vermeintlich jeder schon kennt, 

neu und verlagsunabhängig  

herauszugeben? 

Ja. Und nein. Ja, weil ich erst ein-

mal viel Geld in die Hand genom-

men habe, um die Startauflage von 

100.000 Magazinen zu finanzieren. 

Nein, weil ich ja nach wenigen Sei-

ten gespürt habe, wie großartig das 

ist. Ich war sehr sicher, dass ich nicht 

der einzige Mensch in unserem Land 

bin, der auf diese Art gerne mal ei-

nen Gesetzestext lesen möchte. Mit 

20  Jahren hätte ich das vielleicht 

noch nicht gewagt, mit Ende vierzig 

und über zehn Jahren Selbstständig-

keit kann ich solche Dinge aber gut 

einschätzen. Dass wir sehr schnell 

nach Erscheinen schon zweimal ha-

ben nachdrucken müssen – das hat 

mich aber doch positiv überrascht. 

Im Text werden nicht nur die  

Artikel, sondern auch jeder  

Bundespräsident, jeder Kanzler 

und die Hymne dargestellt.  

Einordnungen oder aktuelle De-

batten gibt es nicht. Warum?

Der zusätzliche Infografikteil entstand 

als Idee im Verlauf des Prozesses. Der 

Ansatz dahinter ist sehr simpel: Wenn 

wir schon die Chance haben, so viele 

Menschen mit einem Grundgesetz zu 

erreichen, wollen wir auch die Gele-

genheit nutzen, ein paar Basics über 

unser Land und die Geschichte mitzu-

liefern. Das verleiht dem Ganzen auch 

zusätzlich den Charakter einer Zeit-

schrift. Auf Einordnungen habe ich 

aus zwei Gründen verzichtet. Erstens,  

weil ich es nicht kann. Ich bin Sport-

journalist und kein Verfassungsrichter. 

Zweitens, weil ich das Ganze auch 

nicht überfrachten wollte. Der Text ist 

pures Gold. Das Design lädt ein, ihn 

zu lesen. Wenn wir dann Interesse ge-

weckt haben, kann jeder sehr leicht 

über viele zugängliche Quellen Ein-

ordnungen, Kommentierungen und 

tolle Reden zum Grundgesetz finden.  

Schon beim Aufblättern der  

ersten Seite erlebt der Leser die 

Kreativität. Woher nehmen 

Sie diese?

Konrad Adenauer  

unterzeichnet das Grund-

gesetz. Die Macher des 

Grundgesetz-Magazins 

zeigen großformatig  

eindrucksvolle Bilder.  

Konrad Adenauer sprach diese bedeutenden Worte in der Pädagogischen Akademie in Bonn: Dort hatte der Parlamentarische Rat seit dem 1. September 1948 über die 
vorläufige Verfassung verhandelt. 

DIE MÜTTER UND VÄTER 
DES GRUNDGESETZES: 

65 stimmberechtigte Abge- 
ordnete aus den Westzonen 

sowie fünf nicht stimmberech- 
tigte aus West-Berlin bildeten den 
Parlamentarischen Rat. Während 

der Beratungen legten sechs 
Abgeordnete ihr Mandat nieder, 

einer verstarb. Daher gab es 
sieben Nachrücker – und somit 

insgesamt 77 Mitglieder.  

„Heute, am 23. Mai 1949, 
beginnt ein neuer 

Abschnitt in der wechsel-
vollen Geschichte unseres 

Volkes. Heute wird 
nach der Unterzeichnung 

und Verkündung 
des Grundgesetzes 
die Bundesrepublik 
Deutschland in die 

Geschichte eintreten.“ 
KONRAD ADENAUER
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Das Ergebnis wirkt am Ende oft sehr 

gewaltig. Auf dem Weg merkt man, 

es sind viele einzelne Schritte, die, je-

der für sich, ganz klein sind und ohne 

großen Mut umsetzbar. Wenn Sie den 

Satz „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar“ lesen, wollen Sie den 

einfach aus der Bleiwüste befreien. 

Ihm einen Auftritt geben. 

Sie kommen selbst aus Ottfingen  

im Sauerland. Ein kleiner Ort  

mit 2.200 Einwohnern. 

Welche Geschichte über das 

Grundgesetz würden Sie gerne 

in Ihrer Heimatzeitung lesen?

Meine Lieblingsgeschichte stand 

schon drin. Am 28. November 2018 in 

der Westfalenpost. Zeile: „Verrückte 

Idee. Sauerländer bringt Grundge-

setz als Magazin raus.“ Mit einem 

Anriss auf Seite 1. 

Welche Reaktionen gab es  

bisher auf das Magazin? 

Es ist irre – aber es ist durchweg  

positiv. Der Vizepräsident des  

Deutschen Bundestages, Wolfgang 

Kubicki, hat einen Brief geschrie-

ben, von der Süddeutschen über die 

FAZ, Welt bis Spiegel und Zeit gab es 

ebenso durchweg positive Bespre-

chungen wie in den regionalen Titeln 

der Madsack Gruppe oder der Funke 

Mediengruppe. Eine Oma, 82 Jahre, 

aus Berlin rief an, um acht Hefte für 

ihre Enkel zu kaufen und ein neuntes 

für sich selbst. Und kaum hatte ich 

aufgelegt, meldete sich eine Studen-

tin aus Münster und orderte Hefte für 

den Jurakurs. In der Taktung geht das 

seit November durchgehend. Und ich 

denke, im Mai, zum 70. Geburtstag, 

wird das noch mal alles eine Nummer 

größer. 

Interview: Katharina Dodel

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis07+
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Leser als Autoren

Stephan Hebel ist  

Autor der Frankfurter 

Rundschau.

INTERVIEW STEPHAN HEBEL

LINK

HIER GEHT ES  
ZUM SCHWERPUNKT 
IN DER FR:
bit.ly/gg-fr
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Herr Hebel, anlässlich des  

70. Jubiläums des Grundge-

setzes hat sich die Frankfurter 

Rundschau etwas Besonderes 

einfallen lassen: Die Leser sollten 

eigene Vorschläge für Grundge-

setz-Artikel formulieren und  

einsenden. Wie kam es dazu?

Die Frankfurter Rundschau hat eine 

sehr aktive Leserschaft. Wir hatten 

beispielsweise einmal eine Serie zum 

Kriegsende, zu der wir Leser aufge-

fordert hatten, uns ihre Erinnerungen 

an die Zeit nach 1945 zu schildern. 

Auch damals gab es viele Zuschriften. 

Es existiert also ein großes  Potenzial, 

sich einzubringen. Das wollten wir 

auch diesmal nutzen.

Gab es Vorgaben?

Fast keine. Wir haben auf unserer 

Leserbriefseite den Aufruf gestar-

tet, die einzigen Vorgaben waren die  

Beschränkung auf 500 Zeichen und 

ein Abgabetermin, der 26. April. An-

sonsten waren die Leserinnen und 

Leser vollkommen frei. Sie konnten 

neue Grundgesetz-Artikel verfas-

sen oder bestehende verändern, sie 

konnten uns auch schreiben, wenn 

sie der Meinung waren, ein Artikel 

solle aus dem Grundgesetz gestri-

chen werden.

Wie wurde der Aufruf  

aufgenommen?

Sehr gut. Wir haben rund 120 ausfor-

mulierte Vorschläge bekommen, das 

war erstaunlich viel. Das sind immer-

hin 120 Leute, die sich ernsthaft Ge-

danken gemacht haben. 

Um welche Themen ging es  

den Menschen?

Viele Vorschläge drehten sich um 

Umwelt- und Klimathemen, es wur-

den beispielsweise Artikel ausfor-

muliert, in denen gefordert wurde, 

Tierrechte ins Grundgesetz aufzu-

nehmen. Aber es gab auch andere 

Themen. Ein Leser forderte ein Recht 

auf eine 40-Quadratmeter-Wohnung 

samt Balkon für jeden Bürger, ein 

anderer wollte die Amtszeit von Po-

litikern beschränken und den Frak-

tionszwang beenden. Es gab For-

derungen nach Sterbehilfe, danach, 

Männer- und Frauenvereine im Sport 

gleichberechtigt zu fördern. Es gab 

Forderungen nach einer Einschrän-

kung des Asyls und nach einer Aus-

weitung. Der Großteil kam deutlich 

aus dem links-liberalen Spektrum, für 

das unsere Zeitung ja auch steht.

Was wissen Sie über die 

beteiligten Leser?

Die Frankfurter Rundschau lässt ihre Leser ran:  
Sie sollen Grundgesetz-Artikel umformulieren, streichen  
oder neue verfassen – auf maximal 500 Zeichen.

https://www.fr.de/fr-serien/70-jahre-grundgesetz-12234015.html
http://bit.ly/gg-fr
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Nicht viel. Wir haben den Namen, 

eine E-Mail-Adresse, bei einigen die 

Anschrift. Wir haben bewusst darauf 

verzichtet, weitere Daten zu erheben. 

Was deutlich wurde: Es haben sehr 

wenig Frauen teilgenommen, insge-

samt war nur etwa ein Fünftel der 

Teilnehmer weiblich. Die meisten ha-

ben sich auch erst gemeldet, nach-

dem wir noch mal explizit dazuge-

schrieben hatten, dass wir auch Ein-

sendungen von Frauen wünschen.

Was geschah mit den  

Einsendungen in der Redaktion?  

Wir haben eine Arbeitsgruppe ge-

gründet mit Kolleginnen und Kollegen 

aus verschiedenen Ressorts. Die ha-

ben sich die Vorschläge angeschaut 

und nach Originalität, Formulierung 

und Klarheit bewertet. Zu gewinnen 

gibt es auch etwas: Zehn Leser er-

halten ein Exemplar des „Grundge-

setzes als Magazin“. Ein Leser oder 

eine Leserin erhält den Hauptpreis, 

ein Besuch in unserer Redaktion und 

ein Gespräch mit unserer Chefredak-

teurin Bascha Mika.

Wie wird die Aktion in der  

Zeitung begleitet?

In einer Schwerpunktausgabe am 

4.  Mai haben wir einen Großteil der 

Einsendungen gedruckt. Dabei waren 

auch Statements von Prominenten zu 

lesen, auch die hatten wir angefragt. 

Der Kabarettist Georg Schramm war 

dabei, Peter Maffay,  Dunja  Hayali, 

die Schauspielerin Hannelore Ho-

ger. Auch der Berliner DJ Dr. Motte. 

Er hatte sich auf unseren Leserauf-

ruf gemeldet. Seine Forderung: Eine 

Rente von 2.000 Euro pro Monat für 

jeden Menschen ab 60. In einer an-

schließenden Serie werden wir uns 

jetzt zwei bis drei Mal pro Woche mit 

verschiedenen Aspekten des Grund-

gesetzes beschäftigen.

Interview: Sascha Lübbe

Leserinnen und Leser der FR können 

das Grundgesetz kreativ verändern

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis 07+
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Die Reinheit in der Politik

Idee Das Grundgesetz sei für die 

Leser seiner Zeitung gleich aus zwei 

Gründen interessant, sagt Burkhard 

Ewert, stellvertretender Chefredak-

teur der Neuen Osnabrücker Zeitung 

(NOZ) und zugleich Leiter des Poli-

tikressorts der Zeitung. Zum einen 

stehe es für eine „Reinheit in der Po-

litik“, die viele Bürger heute vermis-

sen würden. Es sei „klar, deutlich 

und schlicht“ und damit „ein Gegen-

entwurf zur überbordenden Bürokra-

tie“. Zum anderen berühre es viele 

der derzeit geführten Debatten, etwa 

die zum Thema Überwachung. Vor 

diesem Hintergrund entschied die 

Redaktion, dem 70. Jubiläum des 

Grundgesetzes einen Schwerpunkt 

zu widmen.

Umsetzung Es sind mehrere Ak-

tionen geplant: Eine Serie, die in der 

Jubiläumswoche, also zwischen dem 

20. und 26. Mai, erscheint, wird sich 

in sechs Episoden mit verschiedenen 

Aspekten des Themas auseinander-

setzen. Es wird unter anderem um die 

Ursprungsform und die Änderungen 

des Grundgesetzes gehen, Historiker 

werden einen historischen Abriss von 

der Magna Charta bis zur Gegenwart 

liefern, Redakteure werden ihre „Lieb-

lingsartikel“ vorstellen und erklären, 

warum ihnen bestimmte Aussagen 

wichtig sind. An einem Tag wird zu-

dem die Präambel und eine Auswahl 

von Artikeln ganzseitig im Original 

abgedruckt. Interviewpartner werden 

unter anderem Stephan Harbarth, Vi-

zepräsident des Bundesverfassungs-

gerichts, und der Historiker Michael F. 

Feldkamp, der unter anderem im Ar-

chiv des Bundestages tätig ist, sein. 

Darüber hinaus organisiert die Re-

daktion eine Podiumsdiskussion, zu 

der der ehemalige Bundespräsident 

Christian Wulff, Aktivistin und Auto-

rin Marina Weisband (früher Piraten-

partei, heute Bündnis 90/Grüne) so-

wie Gertrude Lübbe-Wolff, ehemalige 

Richterin des Bundesverfassungsge-

richts, erwartet werden. Auf der Ver-

anstaltung werden auch Video-Mit-

schnitte von Interviews mit dem Hi-

storiker Michael F. Feldkamp und mit 

Maximilian Steinbeis,  Betreiber von 

 www.verfassungsblog.de, eingeblen-

det. Auf der Website wird zudem ein 

Quiz geschaltet. Das hatte es bereits 

im letzten Jahr, anlässlich des 69. Ju-

biläums, gegeben. User mussten da-

bei 12 Fragen beantworten. Gefragt 

wurde unter anderem nach dem kür-

zesten und dem längsten Artikel des 

Grundgesetzes, nach der Anzahl der 

Paragrafen, aber auch danach, wel-

cher Artikel am häufigsten geändert 

wurde. Etwa 4.000 User hätten an 

dem Online-Quiz teilgenommen, sagt 

Ewert. Die durchschnittliche Verweil-

dauer auf der Seite habe 3:54 Minu-

ten betragen und sei damit deutlich 

höher als bei vielen anderen Artikeln 

gewesen.

Organisation Die Redaktion habe 

im Herbst 2018 mit der Planung be-

gonnen, sagt Ewert. Die Organisation 

und Koordination liegt bei ihm. Dane-

ben werden etwa zehn Kollegen aus 

der Redaktion an der Arbeit beteiligt 

sein, neben dem Tagesgeschäft. Das 

Projekt ist eine Kooperation zwischen 

der NOZ und MHN Medien, die  Serie 

wird also auch in den Zeitungen des 

Verbundes in Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern sowie im 

Umland von Hamburg und Bremen 

erscheinen.

Die Neue Osnabrücker Zeitung plant zum 70. Jubiläum  
des Grundgesetzes eine Serie im Blatt, ein Online-Quiz und  
eine Podiumsdiskussion.

BEST PRACTICE SERIE
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NEUSTRELITZ. Es ging alles 

sehr schnell in den Mona-

ten um den Jahreswechsel 

1918/19. Deutschland hat-

te im Herbst 1918 den Ers-

ten Weltkrieg verloren. Am  

8. November fegte die Revolu-

tion über das Reich. Alles wur-

de infrage gestellt. Vor allem 

die Monarchie. Kaiser Wilhelm 

II. dankte kurz nach der Aus-

rufung der Republik ab. Auch 

die Regionalfürsten fielen 

nach und nach. Mit am längs-

ten hielt Großherzog Friedrich 

Franz IV. von Mecklenburg-

Schwerin am Thronsessel fest. 

Er emigrierte am 14. Novem-

ber 1918 gen Dänemark.

Nach dem Freitod des in 

Mecklenburg-Strelitz herr-

schenden Großherzogs Adolf 

Friedrich VI. im Februar 1918 

agierte Friedrich Franz IV. als 

Verweser, sprich Verwalter, 

von Mecklenburg-Strelitz. Das 

schürte die Ängste der Stre-

litzer, von den Schwerinern 

übernommen zu werden. Eine 

solche Vereinnahmung sah der 

1701 abgeschlossene Hambur-

ger Vergleich vor. Demnach 

sollte Strelitz Schwerin zu-

geschlagen werden, wenn die 

Linie der Strelitzer Herzöge 

aussterben würde. Das war mit 

dem Tod des kinderlosen Adolf 

Friedrich VI. geschehen. 

Diese Gemengelage bot sich 

der verfassungsgebenden Ver-

sammlung von Mecklenburg-

Strelitz, die sich im Dezember 

1918 konstituiert hatte. Die 

Parlamentarier standen unter 

Zeitdruck, „weil sie nicht an 

Schwerin angegliedert wer-

den wollten“, sagt der Histori-

ker Wolf Karge. „In Mecklen-

burg-Strelitz geschahen Dinge 

deutlich früher als anderswo“, 

stellt Dirk Lange, Sprecher des 

Landtages von MV fest. So 

sei die Verfassung von Meck-

lenburg-Schwerin erst am 

17. Mai 1920, also über ein Jahr 

später, beschlossen worden.

Der Zeitdruck sei der am 

29. Januar 1919 beschlosse-

nen Landesverfassung anzu-

merken, so Karge. „Sie ist vor 

allem auf die Selbstständigkeit 

von Mecklenburg-Strelitz und 

die Abgrenzung vom Fürsten-

haus ausgerichtet.“ Dement-

sprechend heißt es in Paragraf 

2: „Mecklenburg-Strelitz ist ein 

selbstständiger und unabhän-

giger Staat im Rahmen der 

Deutschen Republik.“ Paragraf 

3 legt fest, dass die „bisherige 

dynastische und ständische 

Verbindung mit Mecklenburg-

Schwerin“ aufgelöst sei.

Das klingt heute wie eine 

Selbstverständlichkeit. Doch 

der Konflikt zwischen Strelitz 

und Schwerin gärte weiter. 

1926 musste sich der Staats-

gerichtshof des Deutschen 

Reiches mit dem Streit be-

schäftigen und zwischen den 

Schwerinern und Strelitzern 

schlichten. Die Richter legten 

fest: „Der Freistaat Mecklen-

burg-Strelitz ist ein ‚Land‘ im 

Sinne der Reichsverfassung.“

Auch wenn kritisiert wer-

den könnte, dass das eine oder 

andere demokratische Recht 

fehlt, sei den Strelitzern nicht 

zu nehmen, dass sie die erste 

demokratische Landesverfas-

sung Deutschlands beschlossen 

haben – lange vor der Weima-

rer Reichsverfassung, die erst 

am 31. Juli 1919 beschlossen 

wurde und am 14. August in 

Kraft trat. Dabei habe die Kom-

mission, die die Verfassung er-

arbeitete, auf keine Vorlage 

zurückgreifen können. Teils 

habe man die preußische Ver-

fassung genutzt, sagt Karge.

Der Traum vom Schloss 

rückt für viele näher

Heute verbinden die Neustre-

litzer mit der Landesverfas-

sung den Traum vom Schloss. 

In dem in den letzten Tagen 

des Zweiten Weltkriegs stark 

zerstörten und 1949 endgültig 

gesprengten Residenzschloss 

wurde die Verfassung beschlos-

sen. 
Spätestens die erste durch 

die Stiftung Mecklenburg 

veranstaltete Konferenz 

zum  Schloss vor einem Jahr 

hat dafür gesorgt, dass eine 

größere Öffentlichkeit für 

das Thema sensibilisiert wur-

de. Seinerzeit waren die Neu-

strelitzer auf die Barrikaden 

gegangen, weil das Land als 

Eigentümer den unter Denk-

malschutz stehenden Schloss-

keller zuschütten wollte, erin-

nert Henry Tesch, Vorsitzender 

der Stiftung Mecklenburg. 

Mittlerweile hat das Land in 

Person von Finanzminister 

Mathias Brodkorb (SPD) einen 

Rückzieher gemacht. Der Kel-

ler soll gesichert werden. Das 

Land hat sogar Geld für den 

Wiederaufbau des Schloss-

turms in Aussicht gestellt. Vor 

diesem Hintergrund versteht 

Tesch auch die zweite Kon-

ferenz im Sinne der vor 100 

Jahren beschlossenen Landes-

verfassung als „Marktplatz der 

Demokratie“.

Dass der Traum vom Wie-

deraufbau des Schlosses mit 

dem Turm zumindest ein 

Stück weit Realität werden 

könnte, freut insbesondere 

Jürgen Haase vom Residenz-

schlossverein. In einem ersten 

Schritt wird an einer virtuel-

len Darstellung der Fassade 

des Hauses gearbeitet. „Wir 

müssen ja auch etwas zeigen 

können, falls beispielsweise 

der Schlosskeller wieder zu-

gänglich werden wird.“ 60 000 

Euro braucht es für die Visuali-

sierung, 15 000 wurden bereits 

gespendet. 
Das Schlusswort der mor-

gigen Konferenz spricht Wil-

helm von Boddien, Chef des 

Fördervereins des Berliner 

Schlosses. Sicher keine zufälli-

ge Wahl. Auch über das Haupt-

stadt-Schloss wurde lange Zeit 

kontrovers diskutiert. Heute 

steht es.

Die öffentliche Konferenz zur 

Landesverfassung und zum Schloss 

beginnt morgen um 10 Uhr im 

Kulturquartier Neustrelitz. Auf dem 

Programm stehen u.a. Vorträge von 

Wolf Karge zu den Verfassungen für 

Mecklenburg-Strelitz und MV, Holger 

Wilfarth zu den Schlossansichten  

und von Bernd Werdermann zu den 

Problemen des Schlossbergareals.

Als Wiege der deutschen Demokratie gelten gemeinhin die Paulskirche 

in Frankfurt am Main, das Nationaltheater in Weimar oder das Berliner 

Reichstagsgebäude. Dabei trat die erste voll demokratische Verfassung 

in Deutschland vor hundert Jahren in Neustrelitz in Kraft. 

Geburtsstunde 

der Demokratie 

schlug in Strelitz

Frank WilhelmVon

Kontakt zum Autor

f.wilhelm@nordkurier.de

Auszug aus der Veröffentlichung der Landesverfassung im Amtlichen Anzeiger von Mecklenburg-

Strelitz am 31. Januar 1919.   
FOTO: STADTARCHIV NEUSTRELITZ

So sah der Turm des Residenzschlosses aus, wie die Visualisierung 

am Computer zeigt.   FOTOS: F. WILHELM/HOLGER WILFARTH

Nach dem Krieg war das Residenzschloss Neustrelitz stark zerstört. 1949 wurden die Reste endgültig 

gesprengt. Heute könnten möglicherweise zumindest Teile wiederaufgebaut werden.  FOTO: NK-ARCHIV

Henry Tesch, Vorsitzender der 

Stiftung Mecklenburg.FOTO: ARCHIV

Jürgen Haase: Die Zuschüttung 

des Kellers ist vorerst vom Tisch.

 

 

Das Grundgesetz von 1919 

wies wesentliche Elemen-

te einer demokratischen 

Verfassung auf, wie wir sie 

heute kennen:

Paragraf 6 (Wahlen)

„Der Landtag geht aus 

allgemeinen, gleichen, un-

mittelbaren und geheimen 

Wahlen hervor, welche 

nach den Grundsätzen 

des Verhältniswahlrechts 

vorgenommen werden. ... 

Wahlberechtigt sind alle im 

Lande sich aufhaltenden, 

mindestens 20 Jahre alten 

Personen beiderlei Ge-

schlechts.“
Paragraf 9 (Öffentlichkeit 

und Pressefreiheit)

„Die Verhandlungen des 

Landtages sind öffentlich.“ 

(...) „Wahrheitsgetreue Be-

richte über öffentliche Ver-

handlungen sind von jeder 

rechtlichen Verantwortlich-

keit frei.“

 Paragraf 11 (Unabhängig-

keit und Immunität)

„Die Mitglieder des Landta-

ges sind Vertreter des gan-

zen Volkes und an Aufträge 

und Anweisungen nicht 

gebunden. Kein Mitglied des 

Landtages darf zu irgend-

einer Zeit wegen seiner 

Abstimmung oder wegen 

der in Ausübung seines 

Amts getanen Äußerungen 

zur Verantwortung gezogen 

werden.“
Paragraf 14 (Legislative 

und Exekutive)

„Der Landtag hat die Vor-

lage der Landesregierung 

zu prüfen; er hat das Recht, 

selbst Gesetze vorzuschla-

gen. Der Landtag hat das 

Recht, über alle Angele-

genheiten des Landes von 

der Regierung Auskunft zu 

verlangen.“
Der komplette Text online: 

www.residenzschloss-verein.de/pdf/ 

verfassung-mecklenburg-strelitz-1919.pdf

Grundgesetz enthält moderne Paragrafen

Seite 25

Montag, 28. Januar 2019

Heimat
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REISE ZUM URSPRUNG 
DER DEMOKRATIE

Idee Das Jahr 2019 markiert nicht 

nur den 70. Jahrestag der Verab-

schiedung des Grundgesetzes, es 

ist auch das Jubiläumsjahr der ältes-

ten demokratischen Landesverfas-

sung Deutschlands. Sie wurde am 

29. Januar 1919 in Neustrelitz, Me-

cklenburg-Vorpommern, verabschie-

det. „Das ist selbst in unserer Region 

kaum bekannt“, sagt Frank Wilhelm, 

Reporter des Nordkuriers. Zugleich 

gebe es in Neustrelitz eine rege Dis-

kussion um den Erhalt der Reste des 

Stadtschlosses, jenes Ortes, an dem 

das Dokument damals unterzeich-

net wurde. Wilhelm wollte beide Ele-

mente in einem Artikel verbinden: 

die Geschichte von Verfassung und 

Stadtschloss erläutern und zugleich 

deren Bedeutung für die Gegenwart 

erklären.

Recherche Wilhelm fand die 

Landesverfassung auf der Website 

eines Vereins, der sich für den Er-

halt des Schlosskellers, des letz-

ten Überbleibsels des historischen 

Gebäudes, einsetzt. Er sprach mit 

einem Historiker über die Bedeu-

tung der Verfassung, interviewte 

aber auch den Sprecher des Land-

tages Mecklenburg-Vorpommern, 

um der Frage nachzugehen, inwie-

fern sich Mecklenburg-Vorpom-

mern des historischen Erbes be-

wusst ist und dieses auch würdigt.

Umsetzung Der Text erschien  

einen Tag vor dem Jubiläum und da-

mit einen Tag vor einer Konferenz, 

die zum Schloss und der Verfas-

sung stattfand. Es sei ihm wichtig 

gewesen, das historische Thema in 

der Gegenwart zu verankern, sagt 

Wilhelm. Bei der Recherche habe 

er gemerkt, dass die historisch ge-

wachsene Konkurrenz zwischen der 

einstigen Residenzstadt Neustrelitz 

und der Landeshauptstadt Schwerin 

immer wieder aufflamme – etwa bei 

der Diskussion um das Neustrelitzer 

Schloss. „Dieses Konfliktpotenzial ist 

journalistisch natürlich interessant“, 

sagt Wilhelm. Neben dem Fließtext 

erschien ein Infokasten mit einigen 

Artikeln des Gesetzes. „Es gibt dabei 

viele Parallelen zum Grundgesetz“, 

sagt der Reporter, „etwa, was das 

Frauenwahlrecht oder das Verhältnis 

von Legislative und Exekutive an-

geht.“

Resonanz Vor allem die Stiftung, 

die die Konferenz organisiert hat, 

habe sich positiv über den Artikel ge-

äußert, sagt Wilhelm. 

Vor 100 Jahren wurde in Neustrelitz die erste demokratische 
Landesverfassung Deutschlands verabschiedet. Ein Reporter 
des Nordkuriers erklärt die Bedeutung des Dokuments für die 
heutige Zeit.

BEST PRACTICE RÜCKBLICK
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„Das Grundgesetz ist kein 
altes, vergilbtes Papier“

Herr Toussaint, 70 Jahre Grund-

gesetz – die NRZ hat sich dazu 

gleich mehrere Sachen einfallen 

lassen, unter anderem eine  

Serie. Worum geht es dabei?

Im Mai ist viel los, unter anderem die 

Europawahl, die wir mit einer eigenen 

Serie begleiten. Aber wir wollten auch 

beim 70. Geburtstag des Grundge-

setzes nicht hinterherhinken. Wir ha-

ben uns überlegt, die  Grundrechte 

des Grundgesetzes, also dessen ers-

ten Abschnitt, in einer Serie aufzugrei-

fen und zu einigen der 19 Artikel Ge-

schichten zu erzählen und Interviews 

zu führen. Wir wollen damit zeigen, 

dass das Grundgesetz kein altes, ver-

gilbtes Papier ist, sondern eine große 

Rolle für unser heutiges Leben spielt. 

Die Episoden werden bis zum 23. Mai 

erscheinen.

Wie haben Sie das vorbereitet?

Wir haben einen spielerischen Ansatz 

gewählt. Ich habe die Grundrechte 

kopiert, die einzelnen Artikel ausge-

schnitten, in einen Korb gelegt und in 

der Redaktion herumgereicht. Jeder 

Redakteur, jede Redakteurin sollte 

sich einen Artikel aussuchen, zu dem 

er oder sie einen Bezug hat, und 

dann eine Geschichte dazu erzählen. 

In der Wahl der Form waren sie voll-

kommen frei.

Welche Artikel haben Sie  

ausgewählt?

Los ging es mit Artikel 1, der Würde 

des Menschen. Darüber haben wir ein 

Interview mit einem Gefängnisseel-

sorger geführt, der deutlich macht, 

dass auch Menschen, die einsitzen, 

eine Würde und Rechte haben. 

Zu Artikel 3, der Gleichheit vor dem 

Gesetz, haben wir einen geistig be-

hinderten Menschen besucht, der 

eine Ausbildung zur Ausbildungs-

fachkraft macht, um Lehrer und Do-

zenten für den Umgang mit behinder-

ten Schülern zu sensibilisieren. 

Zu Artikel 6, dem Schutz von Ehe 

und Familie, porträtieren wir eine 

Regenbogenfamilie, die erzählt, ob 

sie sich genauso beachtet fühlt wie 

klassische Familien. Die Geschichte 

zu Artikel 14, der sich dem Thema 

Eigentum widmet, befasst sich mit 

einem Grundstücksstreit zwischen 

BUND und RWE. 

Dann möchte ich noch Artikel 17 

nennen, das Recht, sich mit Bitten 

und Beschwerden an die zuständi-

gen Stellen zu wenden. Dazu haben 

wir beim Petitionsausschuss des 

Landtages angefragt, mit welchen 

Beschwerden sich die Bürger bei 

ihnen melden. Insgesamt haben wir 

also eine schöne thematische  

Mischung.

Eine Serie, ein Sammelalbum, eine Leserreise nach Bonn:  
Die Neue Ruhr Zeitung hat sich zum 70. Geburtstag des 
Grundgesetzes viel vorgenommen.

INTERVIEW PETER TOUSSAINT
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Bochum. In einem ehemaligen Bau-

markt in Bochum übt die Polizei

künftig für spezielle Einsätze in der

Terrorabwehr oder bei Amoksitua-

tionen. Beamte des Wach- und

Wechseldiensteswürden dort für be-

sonders riskante Lagen geschult,

sagte ein Sprecher am Freitag. Sie

sollten besser vorbereitet werden für

den Ersteinsatz, bis Spezialeinsatz-

kräfte einträfen.
NRW-InnenministerHerbertReul

(CDU) war bei der Eröffnung des

neuen Trainingszentrums am Frei-

tag dabei. Solche Einrichtungen sei-

en kein „nice to have“ (etwa: „nette

Ergänzung“), sondern zwingend er-

forderliche Trainingsstätten mit kla-

rer Konzeption und Aufgabenbe-

schreibung, sagte er.
In einer großen Halle des Zent-

rums simulieren Stellwände mit Bil-

dern von Straßen, Häusern und Ge-

schäften urbanes Gelände. Dort

werden künftig alltägliche Einsatzsi-

tuationen in realitätsnahen Szena-

rien nachgestellt.
Solche Lagen könnten jederzeit

eskalieren und für die Beamten wie

auch fürUnbeteiligte gefährlichwer-

den, hieß es. Beim Training werde

mitÜbungsmunition geschossen. Si-

cherheit und das Selbstbewusstsein

der Polizisten im Einsatz sollten da-

mit gestärkt werden.
Derzeit hat die Polizei in Nord-

rhein-Westfalen vier Trainingsstät-

ten für Fortbildungen in besonderen

Einsatzlagen. Acht weitere sollen in

den nächsten Jahren entstehen, wie

das Innenministerium am Freitag

mitteilte. dpa

Achtung! Hier übt die Polizei...
Ein neues Trainingszentrum für riskante Lagen in einem ehemaligen Baumarkt in Bochum

Eine Übung im neuen Bochumer Trainingszentrum. FOTO: RALF ROTTMANN

Kleve. Wenige Tage vor Ostern hat

Kleve seine ganz eigene – etwas an-

dere – Auferstehungsgeschichte er-

lebt. Zwei vermeintlich tote PyyP thon-

Schlangen haben sich am Donners-

tag aus ihrer geplanten letztenRuhe-

stätte herausgebuddelt. Die Feuer-

wehr rettete eine der Schlangen,

doch nur Stunden später starb das

Tier – „diesmal leider wirklich“, wie

ein Feuerwehrsprecher am Freitag

sagte. Das andere Tier verschwand.

AmFreitagwardieetwa80Zentime-

ter lange Schlange trotz einer Such-

aktion noch immer unauffindbar.
Der Reptilienbesitzer hatte zwei

seiner Schlangen für tot gehalten,

wie er der Polizei später erzählte. Al-

so begrub er sie in seinem Garten.

Doch die PyyP thons waren gar nicht

tot. Sie wanden sich an die Oberfllf ä-

che und krochen aus demGarten.

Eine der wechselwarmen Schlan-

gen fanddie Feuerwehr imGestrüpp

amRand des Grundstücks. Sie starb

später in einer Auffangstation.
Am Donnerstag suchte die Feuer-

wehr die Nachbarschaft des Fund-

orts stundenlang nach der zweiten

zum Leben zurückgekehrten

Schlange ab – erfolglos.

Tote Schlangen
wiiw eder zum

Leben erwacht
Ein Tier starb wenig
später aber doch

@seitedrei@nrz.de
facebook.com/NRZ.de

Namentlich
bekannt

Es gibt mal wieder neue Er-
kenntnisse aus der Welt der

Wissenschaft: Forscher in Japan
haben kürzlich herausgefunden,
dass – allen Zweifeln zum Trotz –
Katzen in der Lage sind, ihren Na-
men zu verstehen.
Also angenommen, Sie besä-

ßen zwei Katzen namens Gerda
und Tina und Sie riefen Tina. Dann
wissen Sie nun, dass Gerda aus
gutem Grund nicht reagiert, weil
sie nämlich über die ebenso wich-
tige wie profunde Erkenntnis ver-
fügt, dass sie nicht gemeint ist
und deshalb in aller Ruhe das
fortsetzen kann, was sie gerade
tut: dösen, fressen, die Tapete
zerkratzen. Allerdings ist damit
keineswegs gesagt, dass Tina auf
ihren Namen hört, selbst wenn sie
ihn ganz genau verstanden hat.
Gut möglich, dass auch Tina völlig
unbeeindruckt das fortsetzt, was
sie gerade macht, also ruhen,
Mäuse jagen, auf den Teppich
pinkeln. Etwas zu verstehen, be-
deutet für so einen domestizier-
ten Bonsai-Tiger nämlich nicht
automatisch, danach zu handeln.

Fazit, ganz unwissenschaftlich:
Katzen erkennen ihren Namen –
aber nur dann, wenn sie wirklich
Lust dazu haben.

Die gute Nachricht

Ihre Glückszahlen
Eurolotto

Gut vier Monate nach ihrer Geburt
sind Emanuel, Israel, Victoria und
Gloria jetzt nach Hause gekom-
men. Die Vierlinge wurden am 3.
Dezember im Florence-Nightinga-
le-Krankenhaus der Kaiserswert-
her Diakonie in Düsseldorf gebo-
ren – in der 26. Schwanger-
schaftswoche. Bei ihrer Geburt
wogen sie zwischen 805 und 860
Gramm. Alle vier Babys wiegen
jetzt etwa 3,5 Kilogramm, sind ge-
sund und halten ihre Familie ganz
schön auf Trab.

Vierlinge sind
jetzt zu Hause

ExtraDDa rei
von
Jacqueline Siepmann

WiiW r feiern das Grundgesetz
Am 23. Mai wird die Verfassung der Deutschen 70 Jahre alt. Die NRZ feiert das mit

einer Serie, mit einem Sammelalbum und mit einer Leserfahrt in die Geschichte

Von Peter Toussaint

An Rhein und Ruhr. Da könnte man

neidisch werden. 70 Jahre und

noch immer voller Kraft. Kaum ein

Tag, kaum eine Woche, in der das

GrundgesetznichtdieaktuelleDis-

kussion der Politik bestimmt: Der

Chef der Grünen denkt laut über

Verstaatlichungen von Grundstü-

ckennach, umbezahlbaren Wohn-

raum zu schaffen. Das Grundge-

setz gestattet das in Artikel 14. In

den Kohlerevieren an Saar und

Ruhr wundern sich Landräte und

Bürgermeister über den 40-Milliar-

den-Geldregen fürdieBraunkohle-

reviere. Sie wollen auch Geld und

verweisen auf den Gleichbehand-

lungsgrundsatz im Grundgesetz.

Die Jugendumweltverbände for-

dern mehr Einsatz fürs Klima. Mit

ihrer bisherigen Politik komme die

Bundesregierung, so der Vorwurf,

ihrer im Grundgesetz verankerten

Pfllf icht zumSchutz der natürlichen

Lebensgrundlagen nicht nach.
Als die Politiker vor 70 Jahren im

Parlamentarischen Rat das Grund-

gesetz aufschrieben, dachte wohl

niemand daran, dass es den Deut-

schennoch im Jahr 2019alsVerfas-

sung dienenwürde.Diewestlichen

Siegermächte hatten die Minister-

präsidenten ihrer drei besetzten

Zonen aufgefordert, eine Verfas-

sung für Westdeutschland auf den

Weg zu bringen. Die Bevölkerung

sollte darüber abstimmen. Doch

dazu ist es nicht gekommen.
Die Politiker wollten damals die

deutsche Teilung nicht durch eine

Verfassung zementieren. Sie brach-

ten das Grundgesetz auf den Weg,

das nur so lange gelten sollte, bis

das wiedervereinigte deutsche

Volk sich eine Verfassung geben

würde. Dass die Deutschen über

ihre Verfassung nie abstimmen

durften, hat die Bedeutung und die

Akzeptanz des Grundgesetzes nie

beeinträchtigt. Im Gegenteil. Es

galt Verfassungen anderer Länder

als Vorbild. Und als nach dem Fall

der Mauer darüber diskutiert wur-

de, ob nun eine neue, verfassungs-

gebende Nationalversammlung

einberufen werden müsse, um die

Präambel desGrundgesetzes zu er-

füllenundnuneineneuegemeinsa-

me Verfassung zu beschließen,

stimmten die Ostdeutschen mit

den Füßen ab. Sie wollten so

schnell wie möglich Bundesdeut-

sche werden und auf der Grundla-

ge des Grundgesetzes leben.
Am 23. Mai 1949 hatte Konrad

Adenauer das Grundgesetz unter-

schrieben. Das ist die Geburtsstun-

de der Bundesrepublik Deutsch-

land.
Im Mai wird dessen mit Feier-

stunden gedacht. Die NRZ feiert

mit und wird damit schon vorher

beginnen:

P In einer Serie werden wir Ge-

schichten zu den im Grundgesetz

verankerten Grundrechten der

Deutschen erzählen. „Die Würde

des Menschen ist unantastbar.“

„Alle Menschen sind vor dem Ge-

setz gleich.“ „Ehe und Familie ste-

hen unter dem besonderen Schutz

des Staates.“ „Alle Deutschen ha-

ben das Recht, sich ohne Anmel-

dung oder Erlaubnis friedlich und

ohneWaffenzuversammeln.“ „Die

Wohnung ist unverletzlich.“

„Eigentum verpfllf ichtet. Sein Ge-

brauch soll zugleich dem Wohle

der Allgemeinheit dienen.“ „Jeder-

mann hat das Recht, sich einzeln

oder in Gemeinschaft mit anderen

schriftlich mit Bitten oder Be-

schwerden andie zuständigenStel-

len und an die Volksvertretung zu

wenden.“
P Am 11. Mai erscheint bundes-

weit das Panini-Sammelalbum

„SchwarzRotGold“ der Funke-Me-

diengruppe zum 70. Geburtstag

des Grundgesetzes und der Bun-

desrepublik Deutschland. Zum

Start werden die ersten Sammel-

bildchen der NRZ beiliegen. Das

Album und mehr Bilder gibt es

dann in Zeitschriftenläden und –

für Abonnenten vergünstigt – in

unseren Leserläden und Online-

Shops.
P Und am Samstag, den 18. Mai,

wollen wir mit 40 Leserinnen und

Lesern zu einem Ausfllf ug in die

deutsche Geschichte starten. Mor-

gens um 10 Uhr fährt der Bus in

Duisburg los. Wir besuchen mit

sachkundiger Führung das Bun-

desratsgebäude und das Haus der

Geschichte in Bonn. Und zwi-

schendurch ladenwir Sie zu einem

leckeren Mittagessen ein. Am 23.

Mai, dem Tag des Grundgesetzes,

steht die Reportage von der Exkur-

sion dann in der NRZ.

K In Bonn steht noch das Gebäu-
de, in dem vor 70 Jahren das
Grundgesetz feierlich in Kraft ge-
setzt wurde. Und fast nebenan,
im „Haus der Geschichte“, las-
sen sich viele Zeitzeugnisse der
Bundesrepublik bestaunen.
K Wir wollen dies zusammen mit
40 Leserinnen und Lesern tun
und verlosen 20 mal zwei Tickets
für einen spannenden Ausflugs-
tag am Samstag, den 18. Mai, in
Bonn.
K Wir bringen Siemit dem Bus
hin, haben gute Führungen in
beiden Häusern organisiert und
laden Sie zumMittagessen ein.

K Wenn Sie dabei sein wollen,
schreiben Sie bitte bis zum 1.
Mai an die NRZ, Chefredaktion,
Jakob-Funke-Platz 1, 45128 Es-
sen. Oder schicken Sie eine Mail
an seitedrei@nrz.de, Betreff:
Grundgesetz.
K Schreiben Sie uns bitte auch
ein paar Sätze dazu, wenn das
Grundgesetz für Sie persönlich
eine besondere Bedeutung hat.
Schreiben Sie bitte auch Ihre Ad-
resse, Ihr Alter und Ihre Telefon-
nummer dazu, damit wir Sie er-
reichen können.
K Bei mehr als 20 Einsendungen
entscheidet das Los.

FAHREN SIE MIT UNS INS HAUS DER GESCHICHTE NACH BONN

70
Jahre

Grundgesetz
NRZ-SERIE

Ein Grund zum Feiern
Viele Geschichten zum Thema

Das Sammel-Album
Leserfahrt nach Bonn

Im Haus der Geschichte in Bonn ist in einer Vitrine auch ein repräsentatives Tintenfass zu sehen. Daneben ein Foto, das

Konrad Adenauer beim Unterschreiben des Grundgesetzes zeigt.
FOTO: MATTHIAS GRABEN

So wird unser Sammel-Album zur bun-
desdeutschen Geschichte aussehen.

Das sind sie, die Vierlinge Emanuel, Is-
rael, Victoria und Gloria. FOTO:ELSCHNER

Essen.Was läuftnicht rund imLand?

Mit unserem „Dossier NRW!“ wird

die digitale „NRZ am Sonntag“ jetzt
noch politischer. In
Folge eins beleuchtet
Landtagskorrespon-
dent Tobias Blasius,
warumArminLaschet
(Foto) – eigentlich

doch freundlich und fllf eißig – der un-

beliebteste CDU-Ministerpräsident

Deutschlands ist. Dazu sieben Sei-

ten Sport aktuell, plus: Reise, Fami-

lie, Freizeit.
Jetzt bestellen: nrz.de/sonntag

E-Paper: Darum ist
Laschet so unbeliebt

Essen. Nein, das Wort „Kantine“

passt wirklich nicht mehr so recht,

„Mitarbeiterrestaurant“ trifft es

eher. Gemeint ist jedenfalls der Ort

in unserer neuen Unternehmens-

zentrale, an demKüchenchef Andre

Meinhardt und seine 16 Kollegen

täglich 350 bis 400 Mittagessen für
die Mitarbeiter der
NRZ und der ganzen
FunkeMediengruppe
in Essen zubereiten.
An vier Koch-Statio-
nenwird gebraten, ge-
backen und gekocht,
wir speisen gut im

modernenundhellenAmbiente.Da-

von wollen Sie sich selbst überzeu-

gen? Am 16. Mai öffnen wir unser
Mitarbeiterrestaurant für 100 Gäste.
Genießen Sie ab 18 Uhr einen

Abend lang verschiedene Vor- und

Hauptgänge sowie Desserts - und

die dazu passenden Weine (die gibt

es für uns zumMittagessennatürlich

nicht). Auf derKarte stehen etwa ein

knuspriger Flammkuchen mit Ca-

membert, marinierten Aprikosen,

Chili und luftgetrockneter Schinken

oder rosa gebratene Lammhüftemit

Grillgemüse und marinierten Toma-

ten auf cremiger Polenta.DerGenie-

ßerabendkostet 69EuroproPerson,

Tickets in unseren Leserläden oder

online:wwww www .nrz.de/geniesserabend

Schlemmen Sie
in unserem
Restaurant

A. Meinhardt.
FOTO: GRABEN

Eurojackpot (5 aus 50): 14, 16, 21, 30, 37;
Eurozahlen (2 aus 10): 4, 8;
Gewinnquoten - Kl. 1 (5 + 2): unbesetzt
(Jackpot: 51 Mio. €); Kl. 2 (5 + 1):
480.924,20 €; Kl. 3 (5): 169.737,90 €;
Kl. 4 (4 + 2): 3.328,10 €; Kl. 5 (4 + 1):
254,20 €; Kl. 6 (4): 105,60 €; Kl. 7 (3 + 2):
49 €; Kl. 8 (2 + 2): 17,50 €; Kl. 9 (3 + 1):
17,50 €; Kl. 10 (3): 15,40 €; Kl. 11 (1 + 2):
8,00 €; Kl. 12 (2 + 1): 8,00 €.(ohne Gewähr)
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Neben der Serie wird es auch ein 

Panini-Sammelalbum geben. Wie 

kann man sich das vorstellen?

Wir haben vor ein paar Jahren schon 

mal ein Sammelalbum mit Motiven 

vom Niederrhein produziert und da-

mit gute Erfahrungen gemacht. Die 

Leute sammeln offensichtlich gern 

Dinge zu historischen und regional-

geschichtlichen Themen. Diesmal ha-

ben wir entschieden, das Ganze bun-

desweit auszuprobieren. Das Sam-

melalbum „SchwarzRotGold“ enthält 

333 Sammelbilder und erscheint in 

Zusammenarbeit mit der Funke Me-

diengruppe, gestaltet wird es vom 

Klartext-Verlag. Auf den Bildern sind 

Motive aus 70 Jahren Bundesrepublik 

zu sehen: die Unterzeichnung des 

Grundgesetzes, die Wiedervereini-

gung, aber auch unterhaltsame The-

men wie Fußball-Weltmeisterschaf-

ten. Das Album erscheint am 11. Mai 

in den NRZ-Leserläden und im Zeit-

schriftenhandel. Wir haben auch eine 

Tauschbörse geplant, zu der die Leser 

in die Redaktion kommen. Eine schö-

ne Möglichkeit, persönlich mit ihnen 

ins Gespräch zu kommen.

Außerdem ist eine Leserreise  

geplant.

Ja. Wir werden mit einer Gruppe von 

Lesern nach Bonn fahren, in das alte 

Bundesratsgebäude, in dem das 

Grundgesetz ratifiziert wurde. Es wird 

eine Führung durch das Gebäude ge-

ben, ein Mittagessen und anschlie-

ßend einen Besuch im Haus der Ge-

schichte. 40 Leser werden dabei sein.

Wie haben Sie die ausgewählt?

Interessierte sollten uns schreiben, 

ob sie eine persönliche Geschich-

te mit dem Grundgesetz verbinden. 

Über 50 Leser haben sich gemel-

det, einige Geschichten werden in 

der Zeitung erscheinen. Für die Fahrt 

werden wir aus den Einsendungen 

zwei Gruppen bilden: die Leser unter 

und die über 50. Aus beiden Gruppen 

werden wir zehn Leser auslosen, die 

noch eine Begleitperson mitbringen 

können. Die Fahrt findet am 18. Mai 

statt, einem Samstag, damit auch 

Berufstätige dabei sein können. Eine 

Reportage über die Fahrt wird am 

23. Mai erscheinen. 

Können Sie Angaben zu den  

Kosten machen?

Die halten sich erstaunlicherweise 

in Grenzen. Wir haben ein günstiges 

Angebot für das Mittagessen bekom-

men, die Führungen durch das alte 

Bundesratsgebäude und das Haus 

der Geschichte sind kostenlos. Ein-

zig der Bus muss gemietet werden. 

Bezahlt wird das nicht aus dem Re-

daktionsetat. Ich habe den NRZ-He-

rausgeber Heinrich Meyer gefragt, 

ob er unsere Aktion unterstützt, und 

er hat zugesagt. Die Kosten für das 

Panini-Sammelalbum und die Bilder 

tragen die Funke Mediengruppe und 

der Klartext-Verlag. Mit der Sammel-

Aktion hoffen wir natürlich, auch jün-

gere Leser zu erreichen. Die haben ja 

besonders Spaß daran.

Interview: Sascha Lübbe

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis07+

Die NRZ widmet dem 

Grundgesetz unter anderem 

eine Printserie.

Grundgesetz
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„Das Grundgesetz wurde 
nie infrage gestellt“

INTERVIEW NILS RÜDEL

LINK

ZUM GENERAL- 
ANZEIGER
www.bit.ly/general-anzeiger-gg

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis07+

Grundgesetz

Herr Rüdel, anlässlich des  

70. Geburtstages des Grund-

gesetzes sollten die Leser des 

General-Anzeigers aktiv werden. 

Wie kamen Sie auf die Idee?

Das Jubiläum ist in Bonn natürlich 

ein großes Thema. Die Geschichte 

des Grundgesetzes ist eng mit un-

serer Stadt verbunden. Hier tagte der 

Parlamentarische Rat, hier wurde das 

Grundgesetz 1949 verkündet, und es 

wurde über Jahrzehnte das Funda-

ment der Bonner Republik. Unsere 

Leser sind politisch und historisch 

sehr interessiert, viele von ihnen wa-

ren selbst politisch aktiv. Uns war 

daher klar, dass wir das Thema groß 

aufbereiten und auch die Leser mit 

einbinden wollen.

Was haben Sie gemacht?

Wir haben in der Zeitung und online 

einen Aufruf gestartet und die Leser 

gebeten, ihre Gedanken über das 

Grundgesetz und unsere Demokra-

tie zu formulieren. Die Leitfrage lau-

tete: Ist das Grundgesetz noch zeit-

gemäß? Was sind die Herausforde-

rungen an die Demokratie und welche 

Artikel sind für Sie die wichtigsten? 

Die Aktion war eine Kooperation zwi-

schen uns, der Rheinischen Post und 

der Kölnischen Rundschau, mit de-

nen wir auch im täglichen Geschäft 

zusammenarbeiten. Die beiden Part-

nerzeitungen haben gleichzeitig mit 

uns den Leseraufruf gestartet.

Was für Antworten gab es?

Sehr unterschiedliche. Einige sehr 

konkret, andere eher allgemein. Vie-

len Menschen sind vor allem der 

erste und zweite Artikel, also die 

Menschenwürde und die allgemei-

ne Handlungsfreiheit, wichtig. Das 

Grundgesetz selbst wurde übrigens 

nie infrage gestellt. Die Menschen 

fühlen sich wohl damit. Insgesamt 

gab es sehr viele kluge und und weit-

sichtige Ideen.

Um welche Themen ging es?

Europa war ein wiederkehrendes 

Thema, die Frage, welche Rolle das 

Grundgesetz in einer vertieften EU 

spielen kann und soll. Bei der Frage 

nach den Herausforderungen nann-

ten viele Menschen auch den Klima-

wandel, Sorgen vor erstarkendem 

Populismus, vor Hate Speech im 

Internet und allgemein einer zuneh-

menden Spaltung der Gesellschaft. 

Aber auch Integration, die Durch-

setzung der Religionsfreiheit und die 

Gleichstellung von Mann und 

Frau wurden oft als Herausfor-

Der Bonner General-Anzeiger bittet seine Leser darum,  
ihre Gedanken zum Grundgesetz zu formulieren. Auf einer  
Veranstaltung können sie diese auch mit Ministerpräsident  
Armin Laschet diskutieren.

Nils Rüdel leitet das  

Politikressort des General-

Anzeigers

http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/GA-sucht-Teilnehmer-f%C3%BCr-Debatte-mit-Armin-Laschet-article4063515.html
http://www.bit.ly/general-anzeiger-gg
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derungen genannt. Ein Vorschlag war 

die Schaffung von Bürgerdialogen, 

also von Foren, auf denen die Bürger 

Dinge ausdiskutieren und dann an die 

Politik weitergeben können. Die Teil-

nehmer waren übrigens genauso ver-

schieden wie die Themen, die jüngste 

war 17, der älteste 80 Jahre alt.

In welcher Form kamen  

die Einsendungen?

Das war unterschiedlich. Teilweise 

haben die Leute mehrere Seiten ge-

schrieben. Einer hat ein Gedicht ver-

fasst. Eine andere hat eine Präsenta-

tion mit Grafiken erstellt. Wir hatten 

die Leser explizit ermuntert, auch un-

gewöhnliche Formen zu wählen. Die 

meisten aber entschieden sich für die 

klassische Variante: den Text.

Wie wurde die Aktion  

aufgenommen?

Die Teilnehmerzahl lag im hohen 

zweistelligen Bereich. 

Was geschah mit den  

Einsendungen?

Sie dienten als Vorbereitung für ein 

Bürgerforum, das wir Ende April im 

historischen Saal des Bundesrates in 

Bonn veranstaltet haben. Dazu hat-

ten wir Ministerpräsident Armin La-

schet eingeladen, die Gäste haben 

dann mit ihm über das Grundgesetz 

und ihre Wünsche und Fragen disku-

tiert. Es kamen rund 200 Menschen, 

also die Leser, die sich an der Akti-

on beteiligt haben, von allen drei 

Zeitungen. Moderiert wurde die Ver-

anstaltung von den drei Chefredak-

teuren Helge Matthiesen, Michael 

Bröcker und Cordula von Wysocki. 

Unterstützt wurden wir bei der Ver-

anstaltung vom Haus der Geschichte 

und vom Bundesrat in Bonn.

Wie wurde die Aktion in  

der Zeitung begleitet?

Einen Tag vor der Veranstaltung er-

schien unsere 24-seitige Sonderaus-

gabe, in der wir uns dem Grundge-

setz von unterschiedlichen Seiten 

genähert haben. Es ging unter an-

derem um die Anfänge im Parlamen-

tarischen Rat in Bonn, die Rolle der 

Mütter des Grundgesetzes und wie 

es kam, dass Bonn Hauptstadt wur-

de. Außerdem beschrieben wir, wie 

das Grundgesetz im Alltag spürbar 

ist, und warfen einen Blick in die Zu-

kunft. Dazu gab es Interviews mit Udo 

Di Fabio, dem ehemaligen Richter am 

Bundesverfassungsgericht, und dem 

Präsidenten des Verfassungsschut-

zes Thomas Haldenwang. Auch die 

Leser, die ihre Gedanken zum Grund-

gesetz eingeschickt hatten, ka-

men noch einmal vor. Daneben gab 

es Veranstaltungshinweise zu den  

„Bonner Tagen der Demokratie“, die 

hier im Mai rund um den 70. Geburts-

tag des Grundgesetzes stattfinden.

All das klingt sehr aufwendig. 

Wie lange dauerte die Planung?

Wir haben ungefähr drei Monate vor 

der Veranstaltung mit der Konzeption 

begonnen, die sich natürlich immer 

wieder geändert hat. Ingesamt wa-

ren etwa 15 Kollegen beim General-

Anzeiger daran beteiligt. Unsere Vo-

lontäre waren auch dabei. Die haben 

eine Seite zum Thema Pressefreiheit 

gemacht. Insgesamt war es ein loh-

nender Aufwand, wir haben sowohl 

auf die Sonderbeilage als auch auf 

das Bürgerforum viele positive Rück-

meldungen bekommen.

Interview: Sascha Lübbe

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis07+

Grundgesetz

Zu Gast beim General- 

Anzeiger: Der nordrhein-

westfälische Ministerpräsident 

Armin Laschet
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  IN KÜRZE  

Neue Farbe
für das Amt
Neubukow. Das Amt Neubukow-

Salzhaff wird renoviert.  Daher sind 

die Mitarbeiter bis zum 8. Februar 

während der Sprechzeiten nur ein-

geschränkt erreichbar, teilt das 

Amt mit. Auch könne es zu länge-

ren Wartezeiten kommen. Sollten 

die Mitarbeiter über ihre persönli-

che Durchwahl vorübergehend 

nicht erreichbar sein, so steht in 

diesen Fällen die zentrale Rufnum-

mer des Amtes, 038294 / 702 10, 

zur Verfügung. Alle Bürger werden 

in dringenden terminlichen Ange-

legenheiten um vorherige telefoni-

sche Absprache gebeten.

Polizei warnt
vor Trickbetrug
Neukloster. Trickbetrüger haben 

am Mittwoch ihr Unwesen  in Neu-

kloster getrieben. Laut Polizei 

suchte ein Mann eine ältere Dame 

auf und gab sich als Mitarbeiter 

eines Gas- und Stromversorgers 

aus. Der angebliche Fachmann 

teilte mit, dass der Gaszähler so-

fort ausgetauscht werden müsse 

und forderte eine Anzahlung von 

100 Euro. Im Moment der Geld-

übergabe wurde die Frau stutzig 

und teilte dem falschen Handwer-

ker mit, dass es Geld erst nach der 

Arbeit gäbe. Der Mann flüchtete.  

Die Polizei warnt, keine Fremden in 

die Wohnung zu lassen und nie 

Geld zu übergeben. Im Zweifel sei 

immer der Notruf 110 zu wählen.

Leselust in der 
Kröpeliner Mühle
Kröpelin. Bis zum 28. Februar ist 

die Kröpeliner Mühle in der Win-

terpause – dennoch finden Veran-

staltungen statt. Am 23. Januar 

liest Dipl.-Med. Dietlind Schuster 

um 19.30 Uhr aus ihrem Lieblings-

buch. Die Veranstaltung ist Teil der 

Veranstaltungsreihe „Leselust“, die 

in Zusammenarbeit mit der Stadt-

bibliothek Kröpelin stattfindet. Der 

Eintritt kostet zwei Euro.

Am Sonnabend
wird gebacken
Krempin. Der erste Gemeinde-

backtag des neuen Jahres findet 

am kommenden Sonnabend in 

Krempin statt. Wie immer werden 

die duftenden Brote gegen 

14.30 Uhr aus dem großen Stein-

backofen gezogen. Gebacken wer-

den die Sorten Cariner Landbrot, 

Zwiebelbrot, Nussbrot, Kümmel-

brot und Tomate-Oliven-Brot. 

Auch Sabrinas Hefe-Plattenkuchen 

wird wieder im Angebot sein und 

kann bei einer Tasse Kaffee verkos-

tet werden. 

Kröpelin/Neubukow.  „Das ist auf al-

le Fälle ansprechend. Wenn Sie es

mir hier lassen, guck ich rein“, sagt

Sandra Werner aus Kröpelin lä-

chelnd. Die Frisörin in „Birgits

Haar- und Kosmetikstudio“ an der

Hauptstraße hat vom Grundgesetz

zwar schon früher im Sozialkunde-

unterricht gehört, aber nach der

Schule nichts mehr damit zu tun ge-

habt. So geht es wohl den meisten

der jüngeren Generation. 
Nun hält die 31-Jährige das GG-

Magazin in den Händen, von dem

Ende vergangenen Jahres

100 000 Stück auf den Markt ka-

men. Es listet auf 124 zum Teil bun-

ten Seiten alle 146 Artikel des

Grundgesetzes in unterschiedli-

cher Schriftgröße auf und ergänzt

es um Infografiken sowie Deutsch-

land- und Europa-Bilder aus dem

All: „Eine Festausgabe zum großen

Fest“ nennt das die Süddeutsche

Zeitung, denn am 23. Mai ist das

Grundgesetz siebzig Jahre alt.

Auch Andreas Preußner, er ver-

kauft Brathähnchen beim Neubu-

kower Netto, hat schon sehr lange

nicht mehr ins Grundgesetz ge-

schaut, wie der 46-Jährige sagt. Er

fügt jedoch noch hinzu, dass er in

der aktuellen politischen Situation

schon mehrmals drauf und dran ge-

wesen wäre, mal nachzulesen.

„Aber dagegen an kommen wir ja

doch nicht“, begründet er, dass er

es letztlich gelassen hat. Ihn treibt

vor allem die Praxis bei den Min-

destlöhnen um.
„Es läuft in der Gesellschaft et-

was schief“, meint auch Peter Zy-

barth. Der 59-Jährige ist in Neubu-

kow Kunst- und Sozialkundelehrer.

Ihn wurmt vor allem, „dass die Rei-

chen immer reicher werden und die

Schere immer weiter auseinander

geht“. „Es ist doch so, dass immer

mehr Menschen mit wenig, mit sehr

wenig auskommen müssen, zum

Beispiel zwei Jobs haben und trotz-

dem nicht auf den grünen Zweig

kommen“, sagt der Reriker und be-

tont, dass zudem die Altersarmut

zunehme, aber andererseits die di-

gitalen Großkonzerne kaum Steu-

ern zahlen würden. Das alles be-

schäftige seine Schüler: „Wir reden

über solche Sachen wesentlich

mehr. Viele hören das ja auch von

zu Hause“. Er halte sich aber an den

Beutelsbacher Konsens von 1976,

eine Leitlinie der politischen Bil-

dung, dass er niemanden etwas ein-

reden, keinen indoktrinieren darf,

betont der Pädagoge von der Regio-

Von Thomas Hoppe

Ich war jetzt
schon mehrmals 

drauf und dran, im 
Grundgesetz
nachzulesen.

Andreas Preußner
Hähnchenverkäufer

Ich denke es ist
schon wichtig, dass 

wir uns mehr mit
dem Grundgesetz

beschäftigen. 

Lydia Fahed (Die Linke)
Stadtvertretervorsteherin

In 70 Jahren 
62 Mal geändert

Erst im vergangenen Herbst war das 

Grundgesetz in der Region in den Fo-

kus geraten, nachdem in der Gemein-

de Alt Bukow erwogen worden war, 

aufgrund der klammen Gemeindekas-

se die Landesregierung wegen des 

Verstoßes gegen den Grundgesetzar-

tikel 28 (Absatz 2) zu verklagen, wo 

es um Landesverfassungen und die 

Selbstverwaltung der Gemeinden 

geht. Das Grundgesetz steht ja im 

Rang über allen anderen deutschen 

Rechtsnormen. Es wurde am 23. Mai 

1949 verkündet und ist seitdem 62 

Mal geändert worden. Dafür ist die 

Zustimmung von zwei Dritteln der 

Bundestagsmitglieder sowie von zwei 

Dritteln der Stimmen des Bundesrates 

erforderlich. th

NEUBUKOW
  KRÖPELIN  Wer kennt das Grundgesetz?

nalschule. Hochgekommen seien

solche Themen gerade bei der Be-

schäftigung mit dem Grundgesetz,

denn es werde mehr und mehr hin-

terfragt. „Über Monate hinweg

werden in Klasse 9 die Menschen-,

Grund, und Bürgerrechte be-

handelt. Wobei wir mit der Men-

schenwürde – Grundgesetz-Artikel

1 – starten“, erklärt Peter Zybarth.

Da gehörten eben auch das Exis-

tenzminimum oder die Persönlich-

keitsrechte im Zeitalter der Digita-

lisierung dazu. „Ich sage den Schü-

lern immer, von der Sache her ist

das Grundgesetz ein guter Wurf,

der in vielen Ländern kopiert wur-

de. Alle Bereiche sind vernünftig

abgedeckt, aber es muss auch im-

mer wieder durchgesetzt werden.“

Für die Arbeit mit den Verfassungs-

artikeln gibt es einen Klassensatz

gedruckter Grundgesetze, dazu

zahlreiche Bilder und Folien, die

den Unterricht anschaulich gestal-

ten. „Das Grundgesetz gibt es bei

uns kostenfrei. Interessierte kön-

nen es per Anruf oder E-Mail be-

stellen. Das ist ein Bändchen zu-

sammen mit unserer Landesverfas-

sung“, sagt der Direktor der Lan-

deszentrale für politische Bildung,

Jochen Schmidt, und ergänzt, dass

die Landesverfassung von MV vor-

gibt, dass jeder Schulabgänger ein

Exemplar erhalten soll: „Wenn sich

die Lehrer an uns wenden, kriegen

sie Klassensätze zugeschickt“. 

Jochen Schmidt räumt ein, dass

der Grundgesetz-Text für Nichtju-

risten dröge sein kann und ein Buch

mit einer Bleiwüste drinnen 

zunächst wenig Interesse weckt:

„Wenn man allerdings den Text

aufbereitet, ihn erklärt und disku-

tiert, wird das Interesse steigen. Wir

beschäftigen uns in diesem Jahr mit

den Kommunal- und Europawah-

len, mit 30 Jahren Mauerfall – da

geht es auch immer um die Ver-

fasstheit des Landes, um Grundfra-

gen, wie wir zusammenleben wol-

len“.

Das bestätigt die Neubukower

Volksvertreterin der Linken, Lydia

Fahed, indirekt. Sie war seit 2015 im

Bildungszentrum Wismar als

Deutschlehrerin für Ausländer ein-

gesetzt und hatte sich da auch mit

dem Grundgesetz beschäftigt – ein

wichtiges Element beim Einbürge-

rungstest. Aktuell ist das Kreistags-

und Stadtvertretungsmitglied auch

auf dem Laufenden und verfolgte,

wie die Bundesländer gerade eine

Grundgesetzänderung für die Digi-

talisierung der Schulen verhinder-

ten.
Der Kröpeliner Rechtsanwalt

Veikko Hackendahl, er ist zudem

Stadtvertretervorsteher, hat sich

erst in der vergangenen Woche mit

dem Grundgesetz beschäftigt: „Es

geht für einen Mandanten um

Eigentumseingriffe im Baupla-

nungsrecht, um den Artikel 14“ –

„Eigentum – Erbrecht – Enteig-

nung“. Da steht auch drin, dass

„Eigentum verpflichtet. Sein Ge-

brauch soll zugleich dem Wohle der

Allgemeinheit dienen“.
Das ist so ein Fall, wie ihn ein

Neubukower, der in der Bäckerfi-

liale Graf mit Bekannten Kaffee

trinkt, aber seinen Namen nicht

nennen möchte, damit meint: „Das

ist mit dem Grundgesetz doch so,

wie bei einem Versicherungsver-

trag mit dem Kleingedruckten. Erst

wenn man es braucht, liest man es

nach und kümmert sich drum“.

Im Mai wird die 
Verfassung 70 

Jahre alt: Welche 
Rolle spielt die 

Jubilarin im 
Kröpeliner und 

Neubukower 
Alltag?

Frisörin Sandra Werner aus Kröpelin schaut sich in ihrer Pause das neue GG-Magazin an. FOTOS: THOMAS HOPPE

Sozialkundelehrer Peter Zybarth von 

der Regionalschule Neubukow mit 

dem Grundgesetz.

ANZEIGE

www.ostsee-zeitung.de

➜ Informieren Sie uns, wann Sie verreisen -

einfach per Telefon oder online.

➜ Ihre Zeitungsspende geht an eine soziale Einrichtung

und erfreut damit täglich viele Leser.

➜ Sie wollen auch im Urlaub bestens informiert sein?

Gern schalten wir Ihr Abo digital frei.

Ich spende jetzt!
0800 0381381 (kostenlos), abo.ostsee-zeitung.de

Reise, Urlaub – Zeitung spenden,
dabei digital weiterlesen

abo

NEUBUKOW UND KRÖPELIN
16 OSTSEE−ZEITUNG

Freitag, 25. Januar 2019

Das Gesetz im 
täglichen Gebrauch

INTERVIEW THOMAS HOPPE

LINK

ZUR OZ-UMFRAGE:
www.bit.ly/ostsee-zeitung-gg

HIER ZUM PDF
www.bit.ly/ostsee-zeitung-gg-pdf

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis07+
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Herr Hoppe, wie kamen Sie auf 

die Idee zu dieser Geschichte? 

Vor einiger Zeit hatten einige Ge-

meinden der Region Probleme bei 

der Finanzierung ihres Haushalts. Der 

Bürgermeister von Alt Bukow drohte 

damals dem Innenministerium mit 

einer Klage, da laut Paragraf 28 des 

Grundgesetzes die Finanzierung der 

Selbstverwaltung von Gemeinden 

gewährleistet sein muss. Da muss-

te ich mich erst mal selbst informie-

ren. Man hat zwar immer mal wieder 

mit dem Grundgesetz zu tun, aber es 

gibt viele Dinge, die man eben auch 

nicht weiß. Daraus entwickelte sich 

die Idee, zu schauen, inwiefern das 

Grundgesetz im Alltag beachtet wird. 

Also beschloss ich, mich mal umzu-

hören. 

Haben Sie im Vorfeld geplant, 

wen Sie befragen? 

Als Lokalreporter bin ich ohnehin je-

den Tag in den zwei Orten und den 

dazugehörigen Gemeinden unter-

wegs. Ich habe versucht, Personen 

zu finden, die mit mir über das 

Grundgesetz sprechen, während ich 

dem Tagesgeschäft nachging. Von 

einer Friseurin bin ich zunächst ab-

gewiesen worden. Ich war auch in 

einer Schule, um mit einem Lehrer 

zu sprechen, dafür musste ich aber 

einen Termin machen. Einen Brat-

hähnchenverkäufer habe ich einfach 

an seinem Stand angesprochen, 

eine Stadtverordnetenvertreterin traf 

ich bei einem anderen Termin. Au-

ßerdem rief ich noch einen Rechts-

anwalt an. 

Welche Fragen haben Sie den 

Gesprächspartnern gestellt? 

Ich wollte ganz einfach wissen, wo 

und wie ihnen das Grundgesetz in 

ihrem täglichen Leben begegnet. Au-

ßerdem habe ich ihnen das „Grundge-

setz-Magazin“ gezeigt. Ich wollte wis-

sen, wie es angenommen wird. Auch 

in Bezug auf seine Aufmachung, die 

ich selbst nicht so ansprechend fand. 

Gab es Reaktionen? 

Auf Facebook schrieb jemand, dass 

es auch bei ihm lange her sei, dass 

er sich das Grundgesetz angeschaut 

habe und dass man das eigentlich 

häufiger tun solle. Sonst gab es we-

nige Reaktionen. Kritische Kommen-

tare gab es keine, da hatte ich eigent-

lich etwas mehr erwartet.   

Sollten Zeitungen häufiger ans 

Grundgesetz erinnern?

Nicht grundsätzlich, aber vielleicht im 

Bezug auf den Alltag der Menschen. 

Das war ja auch meine Intention. Mir 

blieb ein Satz im Ohr, den mir jemand 

während der Recherche sagte: Beim 

Grundgesetz sei es wie beim Klein-

gedruckten eines Versicherungsver-

trags. Erst wenn man etwas braucht, 

liest man es nach. Das fand ich be-

merkenswert. Gerade heutzutage 

kann das Grundgesetz eine Konstan-

te sein, an der man sich festhalten 

kann. Auch im Lokalen kann man mit 

Verweis auf das Grundgesetz Debat-

ten versachlichen, sei es in Beiträgen 

oder auch im persönlichen Gespräch.  

Interview: Max Wiegand

Die Ostsee-Zeitung hat Menschen in Alt Bukow und Kröpelin 
gefragt, welche Rolle das Grundgesetz in ihrem Alltag spielt.

Thomas Hoppe ist Lokalreporter  

der Ostsee-Zeitung.

https://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Bad-Doberan/Das-Grundgesetz-im-Alltag
https://www.nordkurier.de/neustrelitz/geburtsstunde-der-demokratie-schlug-in-strelitz-2734398901.html
http://www.bit.ly/ostsee-zeitung-gg
http://www.bit.ly/ostsee-zeitung-gg-pdf
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Zum Nachlesen

Aus Politik und Zeitgeschichte 

(APuZ 16-17/2019):  

Grundgesetz

Anlässlich des 70. Jahrestages des 

Grundgesetzes bietet sich die Gele-

genheit zur Neubewertung politischer 

Ereignisse und zur Vergegenwärti-

gung, dass demokratische Errungen-

schaften nicht für die Ewigkeit fixiert 

sind. Bundeszentrale für politische 

Bildung, Bonn, 2019, 56 Seiten, Be-

stellnummer: 71916, zu bestellen  

unter: www.bit.ly/apuz-grundgesetz

Schriftenreihe (Bd. 1643): 

Grundgesetz. Bürgerkommentar

Das Grundgesetz ist der wichtigste 

Gesetzestext Deutschlands. Es legt 

die Grundlagen des Staates und sei-

ner Funktionsweisen fest. Zugleich 

sichert es die Rechtsstellung, die 

Gleichheit und Freiheit aller Bürge-

rinnen und Bürger. An sie wendet 

sich dieser Bürgerkommentar in der 

nunmehr dritten, aktualisierten und 

ergänzten Auflage. Christof Gramm, 

Stefan Pieper, Bonn, 2015, 402 Sei-

ten, Bestellnummer: 1643. 

Zur Bestellung: www.bit.ly/schriften-

reihe-grundgesetz-bürgerkommentar

Schriftenreihe (Bd. 10148):  

Kompass für Deutschland.  

Orientierung im Staat des 

Grundgesetzes

Die staatliche Ordnung Deutschlands 

soll das Zusammenleben aller Bür-

gerinnen und Bürger in Frieden und 

Freiheit garantieren. Die wesentliche 

Grundlage dieser Ordnung stellt die 

deutsche Verfassung, das Grundge-

setz, dar. Dieses Buch erläutert ver-

ständlich, was die Verfassungswerte 

konkret bedeuten. Christof Gramm, 

Stefan Pieper, Bonn, 2017, 139 Sei-

ten, Bestellnummer: 10148. 

Zur Bestellung: www.bit.ly/schriften-

reihe-kompass

Schriftenreihe (Bd. 10302):  

Das alte Lied von den Grund-

rechten. Mit Stephan Krawczyk 

ins Grundgesetz hören

In diesem Hörbuch erklärt Stephan 

Krawczyk, Musiker, Songpoet und 

ehemaliger DDR-Dissident, anhand 

lebensnaher Beispiele anschaulich 

die Geschichte und praktische Be-

deutung der Grundrechte. Reime, 

Zitate und Geschichten mit Bezug 

zu den Grundrechten vertiefen und 

ergänzen die 20 Hörkapitel. Stephan 

Krawczyk, Bonn, 2019, 20 Kapitel, 

Bestellnummer: 10302. 

Zur Bestellung: www.bit.ly/schriften-

reihe-lied-grundrecht

Grundgesetz-App

Die App zum Grundgesetz der Bun-

desrepublik Deutschland beinhaltet 

die aktuelle Fassung des Grundge-

setzes und viele Hintergrundinforma-

tionen: übersichtlich, durchsuchbar 

und mit persönlicher Merkfunktion 

zum Speichern und Sammeln der 

wichtigsten Artikel.

Zur App: www.bit.ly/app-gg
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Der Moment, wenn du merkst,

was die können, kannst du auch!

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt …“ 
— Artikel 3

#dankegrundgesetz
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Der Moment, wenn du merkst,

das ist DEINE Meinung.

„Jeder hat das Recht, seine Meinung […]  
frei zu äußern und zu verbreiten …“ — Artikel 5

#dankegrundgesetz

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
— Artikel 1
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Der Moment, wenn du merkst,

Würde ist ne gute Sache.

HOME

INHALTSVERZEICHNIS
Hier geht es zurück zum Inhaltsverzeichnis 07+

Grundgesetz


